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LEISTUNGSAUFTRAG
der

[bookmark: Text1]Trägerschaft / Gemeindeverband …………………………………………..

vertreten durch

[bookmark: Text2]Vorname, Name
[bookmark: Text3]Funktion
[bookmark: Text4]Adresse
[bookmark: Text5]Postleitzahl und Ort


an

Zahnärztin / Zahnarzt

[bookmark: Text6]Dr. med. dent. Vorname und Name
[bookmark: Text7]Adresse
[bookmark: Text8]Postleitzahl und Ort





betreffend die


Durchführung der Schulzahnpflege


I.	Gegenstand der Vereinbarung
Der Leistungsauftrag regelt die von der beauftragten Schulzahnärztin bzw. vom beauftragten Schulzahnarzt im Bereich der Schulzahnpflege zu erbringenden Leistungen sowie deren Finanzierung. Die kantonale Verordnung über die Schulzahnpflege (BR 421.850) bildet die Grundlage dieses Leistungsauftrags.
II.	Leistungen der Schulzahnärztin bzw. des Schulzahnarztes
Die beauftragte Schulzahnärztin bzw. der beauftragte Schulzahnarzt:
· arbeitet mit der für die Koordination der Schulzahnpflege zuständigen Person zusammen und unterstützt eine optimale Durchführung der Schulzahnpflege;
· kontrolliert einmal pro Schuljahr das Gebiss der Kinder und Jugendlichen während der Dauer der obligatorischen Schulpflicht in der öffentlichen Volksschule, Institutionen der Sonderschulung und in Privatschulen (1. Klasse bis 9. Klasse);
· führt im letzten obligatorischen Schuljahr zusätzlich Bissflügel-Röntgenaufnahmen (Bite-Wing-Aufnahmen) durch;
· behandelt die Kinder und Jugendlichen während der Dauer der obligatorischen Schulpflicht in der öffentlichen Volksschule, Institutionen der Sonderschulung und in Privatschulen (1. Klasse bis 9. Klasse) mit Zustimmung der Erziehungsberechtigten;
· stellt der Trägerschaft spätestens auf Ende des Schuljahres Rechnung für die Kontrolle des Gebisses. Für die Kontrollen des Gebisses ist der zwischen der Schweizerischen Zahnärztegesellschaft (SSO) und den eidgenössischen Sozialversicherungen (Unfall-, Militär- und Invalidenversicherung) vereinbarte Zahnarzt-Tarif UV/MV/IV massgebend. Der Taxpunktwert beträgt 1.00 Franken.
III.	Leistungen der Trägerschaft
Die Trägerschaft der Schule entschädigt die nachgewiesenen Aufwendungen der Schulzahnärztin bzw. des Schulzahnarztes für die Kontrollen des Gebisses unter Anwendung des Zahnarzt-Tarifes UV/MV/IV und überweist den Betrag innert 30 Tagen nach Rechnungsstellung.


IV.	Schlussbestimmungen
1. Inkrafttreten
Der Leistungsauftrag tritt auf den (Datum) in Kraft.
2. Salvatorische Klausel
Sollte eine Bestimmung dieser Vereinbarung ungültig sein oder werden, so wird die Wirksamkeit der Vereinbarung im Übrigen nicht berührt. Die Parteien ersetzen diesfalls die ungültige Bestimmung durch eine wirksame Bestimmung, die dem gewollten Zweck der ungültigen Bestimmung sowie dem ursprünglichen Vertragswillen möglichst nahekommt. Dieselbe Regelung findet auch auf allfällige Vertragslücken Anwendung.
3. Anwendbares Recht
Subsidiär gelten die Bestimmungen von Artikel 394 ff. des Bundesgesetzes betreffend die Ergänzung des Schweizerischen Zivilgesetzbuches (Fünfter Teil: Obligationenrechts; SR 220).
4. Exemplare
Der Leistungsauftrag wird vierfach ausgefertigt. Jede Partei erhält ein Exemplar und je ein Exemplar ist von den Parteien an das Gesundheitsamt und an die Geschäftsstelle der Graubündner Zahnärztegesellschaft (GZG) zuzustellen.
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